
Auszug aus SGB XI wegen prekärer häuslicher Pflegesituation 

Wer pflegebedürftig ist, hat Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung. 
Die Rechtsgrundlage aller Leistungen ist im SGB XI (Elftes Buch Sozialgesetzbuch) geregelt. 
Das SGB XI enthält alle Vorschriften für die soziale Pflegeversicherung in Deutschland. 
Es umfasst Rechte und Pflichten von Versicherten, Angehörigen, ambulantem und stationärem 
Pflegepersonal, allen zugehörigen Einrichtungen und Pflegekassen.

§ 1 Soziale Pflegeversicherung
(3) Träger der sozialen Pflegeversicherung sind die Pflegekassen; ihre Aufgaben werden von den 
Krankenkassen (§ 4 des Fünften Buches) wahrgenommen.

(4) Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebedürftigen Hilfe zu leisten, die wegen der Schwere 
der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind.

§ 2 Selbstbestimmung
(1) 1 Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs 
ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen 
entspricht. 2 Die Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der 
Pflegebedürftigen, auch in Form der aktivierenden Pflege, wiederzugewinnen oder zu erhalten.

(2) 1 Die Pflegebedürftigen können zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger wählen.

§ 3 Vorrang der häuslichen Pflege
1 Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und die 
Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pflegebedürftigen möglichst 
lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können.

§ 4 Art und Umfang der Leistungen
(1) 1 Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen für den Bedarf an 
körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung sowie Kostenerstattung.
2 Art und Umfang der Leistungen richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit und danach, ob 
häusliche, teilstationäre oder vollstationäre Pflege in Anspruch genommen wird.

§ 7 Aufklärung, Auskunft
(2) 1 Die Pflegekassen haben die Versicherten und ihre Angehörigen und Lebenspartner in den mit der 
Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Fragen, insbesondere über die Leistungen der Pflegekassen 
sowie über die Leistungen und Hilfen anderer Träger, in für sie verständlicher Weise zu informieren und 
darüber aufzuklären, dass ein Anspruch besteht auf die Übermittlung des Gutachtens des Medizinischen
Dienstes. 

§ 7a Pflegeberatung
(1) 1 Personen, die Leistungen nach diesem Buch erhalten, haben Anspruch auf individuelle Beratung 
und Hilfestellung durch einen Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin bei der Auswahl 
und Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen sowie 
sonstigen Hilfsangeboten, die auf die Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder 
Betreuungsbedarf ausgerichtet sind (Pflegeberatung)
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3 Aufgabe der Pflegeberatung ist es insbesondere,
1. den Hilfebedarf systematisch zu erfassen und zu analysieren,
2. einen individuellen Versorgungsplan mit den im Einzelfall erforderlichen Sozialleistungen und 
gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen oder sonstigen medizinischen sowie 
pflegerischen und sozialen Hilfen zu erstellen,
3. auf die für die Durchführung des Versorgungsplans erforderlichen Maßnahmen hinzuwirken, 
4. die Durchführung des Versorgungsplans zu überwachen und erforderlichenfalls einer veränderten 
Bedarfslage anzupassen,
5. bei besonders komplexen Fallgestaltungen den Hilfeprozess auszuwerten und zu dokumentieren 
sowie
6. über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren.

5 Bei Erstellung und Umsetzung des Versorgungsplans ist Einvernehmen mit dem Hilfesuchenden und 
allen an der Pflege, Versorgung und Betreuung Beteiligten anzustreben.

(2) 1 Auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person erfolgt die Pflegeberatung auch gegenüber ihren 
Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung. 
2 Sie erfolgt auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person in der häuslichen Umgebung oder in der 
Einrichtung, in der diese Person lebt.

(3) 2 Die Pflegekassen setzen für die persönliche Beratung und Betreuung durch Pflegeberater und 
Pflegeberaterinnen entsprechend qualifiziertes Personal ein, insbesondere Pflegefachkräfte, 
Sozialversicherungsfachangestellte oder Sozialarbeiter.

§ 7c Pflegestützpunkte, Verordnungsermächtigung
(1) 1 Zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung der Versicherten richten die Pflegekassen
und Krankenkassen Pflegestützpunkte ein,

(2) 1 Aufgaben der Pflegestützpunkte sind
1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem 
Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich 
vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote einschließlich der Pflegeberatung 
2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden 
gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie 
pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der 
Inanspruchnahme der Leistungen,
3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und 
Betreuungsangebote.

(9) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen, der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände können gemeinsam und einheitlich Empfehlungen zur Arbeit und zur 
Finanzierung von Pflegestützpunkten in der gemeinsamen Trägerschaft der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen sowie der nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen der Alten- und Sozialhilfe 
vereinbaren.

§ 8 Gemeinsame Verantwortung
(1) Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
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(2) 1 Die Länder, die Kommunen, die Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen wirken unter Beteiligung
des Medizinischen Dienstes eng zusammen, um eine leistungsfähige, regional gegliederte, ortsnahe und
aufeinander abgestimmte ambulante und stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung zu 
gewährleisten.

§ 8a Gemeinsame Empfehlungen zur pflegerischen Versorgung
(1) 1 Für jedes Land oder für Teile des Landes wird zur Beratung über Fragen der Pflegeversicherung ein 
Landespflegeausschuss gebildet.

(2) 1 Sofern nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften ein Ausschuss zur Beratung über 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit in der Versorgung von Pflegebedürftigen 
(sektorenübergreifender Landespflegeausschuss) eingerichtet worden ist, entsenden die 
Landesverbände der Pflegekassen und der Krankenkassen sowie die Ersatzkassen, die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Landeskrankenhausgesellschaften Vertreter in diesen Ausschuss und wirken an 
der Abgabe gemeinsamer Empfehlungen mit.

§ 9 Aufgaben der Länder
1 Die Länder sind verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden 
und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur.

§ 11 Rechte und Pflichten der Pflegeeinrichtungen
(1) 1 Die Pflegeeinrichtungen pflegen, versorgen und betreuen die Pflegebedürftigen, die ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen, entsprechend dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-
pflegerischer Erkenntnisse. 2 Inhalt und Organisation der Leistungen haben eine humane und 
aktivierende Pflege unter Achtung der Menschenwürde zu gewährleisten.

(2) 1 Bei der Durchführung dieses Buches sind die Vielfalt der Träger von Pflegeeinrichtungen zu wahren
sowie deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit zu achten.

§ 12 Aufgaben der Pflegekassen
(1) 1 Die Pflegekassen sind für die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung ihrer Versicherten 
verantwortlich. 2 Sie arbeiten dabei mit allen an der pflegerischen, gesundheitlichen und sozialen 
Versorgung Beteiligten eng zusammen und wirken, insbesondere durch Pflegestützpunkte nach § 7c, 
auf eine Vernetzung der regionalen und kommunalen Versorgungsstrukturen hin, um eine 
Verbesserung der wohnortnahen Versorgung pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen zu 
ermöglichen.

(2) 1 Die Pflegekassen wirken mit den Trägern der ambulanten und der stationären gesundheitlichen 
und sozialen Versorgung partnerschaftlich zusammen, um die für den Pflegebedürftigen zur Verfügung 
stehenden Hilfen zu koordinieren. 2 Sie stellen insbesondere über die Pflegeberatung nach § 7a sicher, 
dass im Einzelfall häusliche Pflegehilfe, Behandlungspflege, ärztliche Behandlung, spezialisierte 
Palliativversorgung, Leistungen zur Prävention, zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe 
nahtlos und störungsfrei ineinander greifen.

Verantwortlich sein bedeutet im juristischen Sinne die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles einen guten Verlauf
nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und kein Schaden entsteht. Im Falle des Scheiterns trägt 
man dafür die Schuld.  Verantwortlich ist somit derjenige, der schuldhaft handelt.

Stand: 10.05.2022
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Heinz M u t h    26434 Wangerland/ Horumersiel,  Heinrich- Tiarks- Str. 35                                                      
Tel. 04426- 7711        Mail: muthfelix@aol.com    

Ergänzungen: 

1) Stellungnahme einer Fachanwältin für Sozialrecht vom 01.06.2022 zu meiner Anfrage, ob 
uns die Versorgung durch einen ambulanten Pflegedienst zu Hause rechtlich zusteht:

Einen Anspruch auf eine ambulante Pflege zu Hause kann aus dem Gesetz nicht abgeleitet 
werden, weshalb wir keinen gesetzlich begründeten Anspruch haben, dass ein ambulanter 
Pflegedienst mit uns einen Versorgungsvertrag abschließt.
Die Pflegekassen der Krankenkassen stellen nur die Pflegeversorgung vornehmlich durch 
Geldzahlungen sicher. Dabei wird nicht unterschieden zwischen einer amb. Versorgung zu 
Hause oder einer Pflege im Heim. 
Die amb. Pflegedienste sind in ihrer Entscheidung, wen sie als Patient pflegen wollen, 
weisungsfrei.

2) Der Rat der Europäische Kommission in Brüssel beschäftigt sich mit der Pflege.
Im Aktionsplan und der Umsetzung zur europäischen Säule für soziale Rechte werden 20 Grundsätze 
und Rechte beschrieben. 
Im Grundsatz 18 ist das Recht auf bezahlbare und hochwertige Langzeitpflegedienste, 
insbesondere die häusliche Pflege und wohnortnahe Dienstleistungen festgelegt

3)  KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP 2021
IV. Pflege und Gesundheit Seite 80     -Auszüge-
Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem Land.
Wir sorgen für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und eine menschliche und qualitativ 
hochwertige Medizin und Pflege.
Leistungen wie die Kurzzeit- und Verhinderungspflege fassen wir … zusammen, um die häusliche Pflege 
zu stärken und auch Familien von Kindern mit Behinderung einzubeziehen.
Bei der intensivpflegerischen Versorgung muss die freie Wahl des Wohnorts erhalten bleiben.

4) Artikel 11 des deutschen Grundgesetzes (GG) gewährleistet das Grundrecht der Freizügigkeit, 
das heißt das Recht zur freien Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes.
Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt jedem Menschen das Recht, seinen
Aufenthaltsort frei zu wählen.
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